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14.4289

Interpellation Fischer Roland.
Quantifizierung und Differenzierung
der Naturgefahrenrisiken
für Nationalstrasse
und Eisenbahn am Axen
Interpellation Fischer Roland.
Route nationale et chemin de fer
dans la région de l'Axen.
Quantifier et différencier
les risques dus aux dangers naturels

Nationalrat/Conseil national 20.03.15

Erklärung Urheberin/Urheber: teilweise befriedigt
Déclaration auteur/auteurs: partiellement satisfait

Verschoben – Renvoyé

14.4290

Interpellation
Leutenegger Oberholzer Susanne.
SBB-Immobilienbewirtschaftung
Interpellation
Leutenegger Oberholzer Susanne.
Gestion immobilière des CFF

Nationalrat/Conseil national 20.03.15

Erklärung Urheberin/Urheber: teilweise befriedigt
Déclaration auteur/auteurs: partiellement satisfait

Verschoben – Renvoyé

14.4236

Interpellation Vogler Karl.
Stärkung
des Bundesgerichtsstandortes Luzern
Interpellation Vogler Karl.
Tribunal fédéral.
Renforcer le site de Lucerne

Nationalrat/Conseil national 20.03.15

Erklärung Urheberin/Urheber: nicht befriedigt
Déclaration auteur/auteurs: non satisfait

Verschoben – Renvoyé

10.467

Parlamentarische Initiative
Aubert Josiane.
Schuldenprävention.
Keine Werbung
für Kleinkredite
Initiative parlementaire
Aubert Josiane.
Prévention de l'endettement
par l'interdiction de la publicité
en faveur des petits crédits

Schlussabstimmung – Vote final
Nationalrat/Conseil national 27.09.11 (Vorprüfung – Examen préalable)

Ständerat/Conseil des Etats 19.12.11 (Vorprüfung – Examen préalable)

Nationalrat/Conseil national 13.12.13 (Frist – Délai) 

Bericht WAK-NR 28.01.14 (BBl 2014 3259) 
Rapport CER-CN 28.01.14 (FF 2014 3141) 

Stellungnahme des Bundesrates 02.04.14 (BBl 2014 3279) 
Avis du Conseil fédéral 02.04.14 (FF 2014 3163) 

Nationalrat/Conseil national 08.05.14 (Erstrat – Premier Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 11.09.14 (Zweitrat – Deuxième Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 08.12.14 (Differenzen – Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 05.03.15 (Differenzen – Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 20.03.15 (Schlussabstimmung – Vote final) 
Ständerat/Conseil des Etats 20.03.15 (Schlussabstimmung – Vote final) 

Bundesgesetz über den Konsumkredit
Loi fédérale sur le crédit à la consommation

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 10.467/11 731)
Für Annahme des Entwurfes ... 117 Stimmen
Dagegen ... 78 Stimmen
(3 Enthaltungen)

13.056

StGB und MStG.
Ausschaffung krimineller Ausländer
CP et CPM.
Renvoi des étrangers criminels

Schlussabstimmung – Vote final
Botschaft des Bundesrates 26.06.13 (BBl 2013 5975) 
Message du Conseil fédéral 26.06.13 (FF 2013 5373) 

Nationalrat/Conseil national 20.03.14 (Erstrat – Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 20.03.14 (Fortsetzung – Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 10.12.14 (Zweitrat – Deuxième Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 11.03.15 (Differenzen – Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 16.03.15 (Differenzen – Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 20.03.15 (Schlussabstimmung – Vote final) 
Ständerat/Conseil des Etats 20.03.15 (Schlussabstimmung – Vote final) 

Brunner Toni (V, SG):  Die SVP-Fraktion wird diese Ände-
rung des Strafgesetzbuches ablehnen. Wir werden sie
darum ablehnen, weil Sie die Härtefallklausel eingeführt ha-
ben. Sie wissen, dass ein solcher Mechanismus mit Einzel-
fallprüfung im Gegenvorschlag von Bundesrat und Parla-
ment bereits 2010 vom Schweizervolk abgelehnt wurde. Wir
mussten mit diesem Szenario rechnen und haben darum die
Durchsetzungs-Initiative bereits lanciert und eingereicht, und
sie wird ja heute ebenfalls zur Schlussabstimmung kommen.
Wir mussten mit diesem Szenario rechnen, dass Sie die
Volksinitiative «für die Ausschaffung krimineller Ausländer»
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nicht so umsetzen, wie es das Volk gewollt hat. Darum wird
die Durchsetzungs-Initiative auch gemäss unserem Wunsch
hoffentlich schnellstmöglich zur Abstimmung kommen. Wir
werden zu dieser Revision des Strafgesetzbuches kein Re-
ferendum ergreifen, weil diese Arbeit ohnehin obsolet ist,
wenn die Durchsetzungs-Initiative angenommen wird.
Ich bitte Sie also, zu dieser Revision Nein zu sagen und die
Durchsetzungs-Initiative zu unterstützen: Dann tun Sie näm-
lich das, was das Schweizervolk bereits 2010 beschlossen
hat.

Humbel Ruth (CE, AG):  Im November 2010 wurde die Aus-
schaffungs-Initiative von Volk und Ständen angenommen.
Seither läuft der Umsetzungsprozess, wie er in unserem de-
mokratischen Rechtsstaat bei Volksinitiativen üblich ist.
Beide Kammern haben Gesetzgebungsarbeit geleistet. Der
Ständerat hat im letzten Dezember mit nur drei Gegenstim-
men, also unter Mitwirkung von SVP-Ständeräten, die Basis
für diese Vorlage beschlossen. Die Initiative gibt uns bis
Ende 2015 Zeit für eine Umsetzung. Wir erfüllen mit der
heutigen Schlussabstimmung also die Zeitvorgaben der Initi-
anten. Im üblichen demokratischen Prozess ergreifen die In-
itianten, wenn sie mit dem Resultat der Umsetzung nicht ein-
verstanden sind, das Referendum. Dann hat wieder das Volk
Gelegenheit, darüber zu befinden.
Erstmals in der Geschichte unseres Bundesstaates hat eine
Partei die fristgerechte Umsetzung ihrer Initiative gar nicht
abwarten mögen, sondern bereits mit einer Durchsetzungs-
Initiative nachgedoppelt. Die Durchsetzungs-Initiative ist
nicht der Wille des Volkes, sondern der Wille der SVP. Sie
hat damit aber erreicht, dass ein umfassender Deliktskatalog
ins Gesetz aufgenommen wurde und dass das verfassungs-
mässige Prinzip der Verhältnismässigkeit als sehr einge-
schränkte Härtefallklausel definiert worden ist. Ohne diese
Klausel läge die Verantwortung, das verfassungsmässig ga-
rantierte Recht auf Verhältnismässigkeit staatlichen Han-
delns zu definieren, ganz allein bei den Richtern.
Wenn Sie diese Gesetzesvorlage heute ablehnen, zeigen
Sie, dass Sie gar keine Lösung wollen, sondern das Pro-
blem für Ihre Politpropaganda weiterhin bewirtschaften wol-
len. Die CVP/EVP-Fraktion will eine Lösung. Das Volk will,
dass Ausländer, die in unserem Land schwere Verbrechen
begehen, ausgewiesen werden. Mit diesem Gesetz setzen
wir diesen Volkswillen um.
Die CVP/EVP-Fraktion stimmt deshalb für das Gesetz.

Glättli Balthasar (G, ZH):  Diese Umsetzung der Ausschaf-
fungs-Initiative ist eine massive Verschärfung unserer Ge-
setzgebung. Der Bundesrat hat einen anderen Weg aufge-
zeigt, wir wären bereit gewesen, diesem Weg der
Umsetzung zu folgen und haben auch vor einem Jahr so ab-
gestimmt. Jetzt hat sich die SVP faktisch zu 95 Prozent
durchgesetzt. Der Eindruck, hier handle es sich irgendwie
um eine gutmenschenhafte Umsetzung der Ausschaffungs-
Initiative, ist falsch. 
Deshalb lehnen die Grünen diese Variante der Umsetzung
ab.

Huber Gabi (RL, UR):  Die FDP-Liberale Fraktion steht für
eine harte, aber faire Migrationspolitik. Dazu gehört auch,
dass schwerkriminelle Ausländer unser Land zu verlassen
haben. Darum haben wir bereits 2008 die parlamentarische
Initiative «Kein Missbrauch des Gastrechtes» eingereicht,
um eine rasche Lösung des Problems über das Ausländer-
gesetz herbeizuführen. Das wollte dieses Parlament aber
nicht, die Linke aus ideologischen Gründen und die SVP, da-
mit sie ihre Volksinitiativen weiterhin bewirtschaften konnte.
Nun haben wir den Weg über die Ausschaffungs-Initiative
hinter uns und heute das Gesetz zu deren Umsetzung vor
uns. Das Gesetz unterscheidet sich wesentlich vom direkten
Gegenvorschlag, auch wenn immer wieder anderes behaup-
tet wird. Es sieht erstens die automatische Ausschaffung
von Ausländern vor, welche eine schwere Straftat begangen
haben. Zweitens können auch Ausländer, welche nur leichte
Straftaten, aber solche wiederholt begehen, ebenfalls des

Landes verwiesen werden. Drittens wird das Verhältnismäs-
sigkeitsprinzip via Härtefallklausel gewahrt: Von einer Aus-
schaffung kann nur in klar definierten Fällen abgesehen wer-
den.
Damit, geschätzte SVP-Vertreter, werden die Grundrechte,
welche eben auch in der Bundesverfassung stehen, ebenso
respektiert wie der Volksentscheid. Von Verwässerung zu
sprechen ist nicht angebracht: Immerhin hat ja auch ein
grosser Teil der SVP-Ständeräte diese Umsetzungsvariante
unterstützt. 
Was passieren wird, wenn wir uns jetzt erdreisten, dieser
breitabgestützten Umsetzungslösung zuzustimmen, das ha-
ben Sie uns ja, geschätzter SVP-Präsident, schon letzte Wo-
che in Aussicht gestellt und heute wiederholt: Die Durchset-
zungs-Initiative kommt dann vors Volk. Sie haben wörtlich
gesagt: «Dann haben Sie dann den Salat, weil das dann di-
rekt anwendbar ist und in der Verfassung steht!» Treffender
könnte man die Wirkung der Durchsetzungs-Initiative wirk-
lich nicht beschreiben.
Die FDP-Liberale Fraktion bevorzugt das Gesetz – und ei-
nige von uns wollen auch den Salat. (Teilweise Heiterkeit)

Tschümperlin Andy (S, SZ):  Nach dem Salat kommt nicht
das Dessert. Ich mache es ganz kurz. Das Parlament hat die
Aufgabe gemacht: vier Jahre, drei Monate und zweiund-
zwanzig Tage nach der Annahme dieser Initiative ist die Ge-
setzesvorlage im Parlament. Wir stimmen heute darüber ab.
Wir hatten fünf Jahre Zeit, sind also noch früher dran, als wir
es eigentlich hätten sein müssen. Somit haben beide Parla-
mentskammern den Auftrag erfüllt. Wie in unserem Land üb-
lich, kann die Partei oder die Gruppe, die nicht damit einver-
standen ist, das Referendum ergreifen. Die SVP hat eine
Durchsetzungs-Initiative dazu gemacht. Es ist das erste Mal,
dass man überhaupt eine solche Initiative macht. Das hat in
unserem direktdemokratischen System keine Tradition. Bei
dieser Durchsetzungs-Initiative geht es auch nicht darum,
sich für oder gegen Ausschaffungen auszusprechen, son-
dern für oder gegen den Rechtsstaat. Darum ist sie klar ab-
zulehnen.
Die SP-Fraktion wird die vorliegende Gesetzesvorlage an-
nehmen, damit ein klares Zeichen setzen und signalisieren,
dass damit der Auftrag des Parlamentes erfüllt ist.

Flach Beat (GL, AG):  Die Grünliberalen haben von Anfang
an gesagt, dass dieser neue Verfassungsartikel umgesetzt
werden muss, dass diese Umsetzung aber in Übereinstim-
mung mit dem Rest der Verfassung erfolgen muss. Das ha-
ben wir jetzt erreicht. Wir sind dem Ständerat dankbar, dass
er unsere Anregungen für eine gute, angepasste Verhältnis-
mässigkeitsregel in das Gesetz aufgenommen hat. Wir sind
dem Ständerat auch dankbar dafür, dass er weitergedacht
hat und die nichtobligatorische Landesverweisung wieder
aufgenommen hat, um allfällige Mankos in der Liste der zur
automatischen Landesverweisung führenden Straftatbe-
stände auszugleichen. Damit haben wir, und ich habe die
Voten der Initianten nachgelesen, auch den Willen der Initi-
anten eindeutig aufgenommen.
Wir bitten nun die SVP-Fraktion: Wenn Sie mit dem Gesetz
nicht zufrieden sind, beachten Sie den normalen Verlauf der
Gesetzgebung und ergreifen Sie das Referendum, oder –
noch viel besser – stimmen Sie dem pragmatischen Weg zu,
der den Volkswillen aufgenommen hat. Lesen Sie das Ge-
setz noch einmal durch, wir haben eigentlich alles aufge-
nommen, was das Volk gewünscht hat, zumindest das, was
ich gespürt habe. Sie haben ja bei der Zweitwohnungs-Initia-
tive auch gezeigt, dass Sie bereit sind, einen Schritt zu ge-
hen, um eine gute Lösung zu finden, die für das ganze Land
stimmt und die für alle einigermassen erträglich ist. 
Ich bitte Sie darum, dem pragmatischen Weg jetzt zuzustim-
men. Das Gesetz ist scharf formuliert, die Richter haben die
Möglichkeit, in Ausnahmefällen von einer Verweisung abzu-
sehen. Ansonsten ist der Volkswille hier umgesetzt, und ich
gratuliere uns zu dieser pragmatischen Lösung.
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Schweizerisches Strafgesetzbuch und Militärstrafgesetz
(Umsetzung von Art. 121 Abs. 3–6 BV über die Aus-
schaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer)
Code pénal et Code pénal militaire (Mise en oeuvre de
l'art. 121 al. 3–6 Cst. relatif au renvoi des étrangers cri-
minels)

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 13.056/11 732)
Für Annahme des Entwurfes ... 109 Stimmen
Dagegen ... 68 Stimmen
(18 Enthaltungen)

13.060

Medizinalberufegesetz.
Änderung
Loi sur les professions médicales.
Modification

Schlussabstimmung – Vote final
Botschaft des Bundesrates 03.07.13 (BBl 2013 6205) 
Message du Conseil fédéral 03.07.13 (FF 2013 5583) 

Ständerat/Conseil des Etats 11.03.14 (Erstrat – Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 10.09.14 (Zweitrat – Deuxième Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 27.11.14 (Differenzen – Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 05.03.15 (Differenzen – Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 12.03.15 (Differenzen – Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 18.03.15 (Differenzen – Divergences) 

Einigungskonferenz/Conférence de conciliation 19.03.15 

Ständerat/Conseil des Etats 19.03.15 (Differenzen – Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 19.03.15 (Differenzen – Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.03.15 (Schlussabstimmung – Vote final) 

Nationalrat/Conseil national 20.03.15 (Schlussabstimmung – Vote final) 

Buttet Yannick (CE, VS), pour la commission:  Suite aux
souhaits exprimés par les deux présidents des Commissions
de la sécurité sociale et de la santé publique, la Commission
de rédaction a décidé de rectifier une différence de termino-
logie. Les articles 36 alinéa 1 lettre c et 33a alinéa 1 de la loi
sur les professions médicales sont matériellement iden-
tiques, comme nous l'a confirmé le Conseil fédéral. Donc,
rien ne justifie que le premier article exige de «disposer de
connaissances linguistiques» et le second de «maîtriser une
langue». 
Par conséquent, l'article 36 alinéa 1 lettre c a été reformulé
comme suit: «L'autorisation de pratiquer à titre d'activité
économique privée, sous propre responsabilité profession-
nelle, est octroyée si le requérant dispose des connais-
sances nécessaires dans une langue officielle du canton
pour lequel l'autorisation est demandée.» En allemand, la
même correction s'applique: «Die Bewilligung zur privat-
wirtschaftlichen Berufsausübung in eigener fachlicher Ver-
antwortung wird erteilt, wenn die Gesuchstellerin oder der
Gesuchsteller über die notwendigen Kenntnisse einer
Amtssprache des Kantons, für welchen die Bewilligung
beantragt wird, verfügt.»

Bundesgesetz über die universitären Medizinalberufe
Loi fédérale sur les professions médicales universi-
taires

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 13.060/11 733)
Für Annahme des Entwurfes ... 197 Stimmen
(Einstimmigkeit)
(0 Enthaltungen)

13.091

Zur Durchsetzung der Ausschaffung
krimineller Ausländer
(Durchsetzungs-Initiative).
Volksinitiative
Pour le renvoi effectif
des étrangers criminels
(Initiative de mise en oeuvre).
Initiative populaire

Schlussabstimmung – Vote final
Botschaft des Bundesrates 20.11.13 (BBl 2013 9459) 
Message du Conseil fédéral 20.11.13 (FF 2013 8493)

Nationalrat/Conseil national 20.03.14 (Erstrat – Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 10.12.14 (Zweitrat – Deuxième Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 10.12.14 (Fortsetzung – Suite) 

Nationalrat/Conseil national 20.03.15 (Schlussabstimmung – Vote final) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.03.15 (Schlussabstimmung – Vote final) 

Bundesbeschluss über die Volksinitiative «zur Durch-
setzung der Ausschaffung krimineller Ausländer (Durch-
setzungs-Initiative)»
Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «pour le
renvoi effectif des étrangers criminels (Initiative de mise
en oeuvre)»

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 13.091/11 734)
Für Annahme des Entwurfes ... 140 Stimmen
Dagegen ... 57 Stimmen
(0 Enthaltungen)

13.101

Zivilgesetzbuch.
Kindesunterhalt
Code civil.
Entretien de l'enfant

Schlussabstimmung – Vote final
Botschaft des Bundesrates 29.11.13 (BBl 2014 529) 
Message du Conseil fédéral 29.11.13 (FF 2014 511) 

Nationalrat/Conseil national 19.06.14 (Erstrat – Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 19.06.14 (Fortsetzung – Suite) 

Nationalrat/Conseil national 19.06.14 (Fortsetzung – Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 02.12.14 (Zweitrat – Deuxième Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 04.03.15 (Differenzen – Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 04.03.15 (Fortsetzung – Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 16.03.15 (Differenzen – Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 17.03.15 (Differenzen – Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 20.03.15 (Schlussabstimmung – Vote final) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.03.15 (Schlussabstimmung – Vote final) 

Schneider Schüttel Ursula (S, FR):  Die Vorlage zum Kin-
desunterhalt ist nach der Vorlage zur gemeinsamen elterli-
chen Sorge das zweite Revisionsprojekt im ZGB, das das
Kindeswohl ins Zentrum der Überlegungen stellt. Es ist ein
grosses, wichtiges Anliegen, das die SP unterstützt. Mit Ver-
abschiedung der Gesetzesvorlage verankern wir das Recht
des Kindes auf Unterhalt, unabhängig vom Zivilstand der El-
tern. Wir machen damit einen wichtigen Schritt zur Gleich-
stellung der Kinder, egal, ob die Eltern verheiratet sind oder
nicht. Wir haben zudem einen neuen positiven Aspekt auf-
genommen. Wenn jemand Unterhaltspflichten vernachläs-
sigt und sich Vorsorgeguthaben auszahlen lassen will, sollen


